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Terrorismus bei Edeka Hamburg:

 

Das Messer Gottes

Außerdem im Heft:
•	 Drohende	Abschiebung: 

Armenische Familie möchte  
bei der Schwester in Kiel bleiben

•	 Schutz	für	das	Trinkwasser: 
Volksinitiative gegen Fracking

•	 Unabhängigkeit	für	Kurdistan? 
Zwei Interviews
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Fracking ist das 
Aufbrechen von Gestein 
durch das Verpressen von 
Flüssigkeiten	unter	hohem	
Druck, mit dem insbe-
sondere Erdöl und Erdgas 
gefördert werden soll. In 
den	letzten	Jahren	sind	
hunderte wissenschaft-
liche Arbeiten veröffent-
licht worden, die die dra-
matischen Auswirkungen 
von	Fracking	auf	Umwelt,	
Klima und insbesondere 
Gesundheit und Wasser 
belegen.

Im	 Sommer	 2016	 hat	 der	 Bundes-
tag	Fracking	über	das	Wasserrecht	ge-
regelt.	Dabei	wurde	Fracking	in	Ton-,	
Schiefer-,	 Mergel-	 und	 Kohleflözge-
stein	verboten.	Damit	ist	Fracking	aus-
drücklich	 in	 den	 für	 Schleswig-Hol-
stein	 vorherrschenden	Sandstein-	 und	
Zechsteinkarbonatgesteinen	 erlaubt.	

In	Schleswig-Holstein	kam	bereits	frü-
her	bei	der	Erdölförderung	regelmäßig	
Fracking	zum	Einsatz,	so	z.	B.	im	Feld	
Schwedeneck-See	in	der	Eckernförder	
Bucht	in	jeder	der	26	Bohrungen.	Bis-
her	sind	98	Altschäden	durch	die	bishe-
rige	Erdölförderung	bekannt	geworden	
sowie	 Dutzende	 altlastenverdächtige	
Bohrschlammgruben,	 einige	 davon	
ohne	 Genehmigung	 errichtet.	 Ohne	
Fracking	 scheint	 eine	 Ölförderung	 in	
vielen	 Gebieten	 Schleswig-Holsteins	
nicht	 wirtschaftlich	 möglich	 zu	 sein.	
Darauf	weisen	auch	die	Antragsunter-
lagen	zu	den	12	im	Jahr	2013	im	Auf-
trag	von	Minister	Habeck	vergebenen	
Lizenzen	 auf	 rund	 einem	 Drittel	 der	
Landesfläche	 von	Schleswig-Holstein	
hin.	 Diese	 Lizenzen	 konnten	 zwar	 in	
enger	Zusammenarbeit	zwischen	Bür-
gerinitiativen,	Verbänden	und	Gemein-
den	abgewehrt	werden.	Doch	das	Inte-
resse	der	Industrie	an	den	Vorkommen	
besteht	weiterhin.	Mit	dem	europäisch-
kanadischen	 Freihandelsabkommen	
CETA	 würde	 den	 Bergbauunterneh-
men	zudem	eine	Klagemöglichkeit	er-
öffnet,	wenn	sie	hier	unter	Einsatz	von	
Fracking	Erdöl	 fördern	möchten.	Nur	
ein	 rechtzeitiges	Verbot	von	Fracking	
über	das	Landeswasserrecht	kann	das	
noch	verhindern,	da	auf	Bundesebene	
keine	vollständiges	Frackingverbot	zu	
erwarten	ist.

Unterschriftensamm-
lung der Volksinitative 
(siehe	Umschlagseite)

In	 Schleswig-Holstein	 werden	 für	
die	 Volksinitiative	 zum	 Schutz	 des	

Wassers	 Unterschriften	 gesammelt.	
Die	 Volksinitiative	 umfasst	 insbe-
sondere	 ein	 Verbot	 von	 Fracking	 in	
Schleswig-Holstein,	 die	 Haftung	 von	
Bergbauunternehmen	 für	 Schäden	
und	 eine	Einschränkung	der	Geheim-
haltung	 ihrer	Anträge	 und	 Vorhaben,	
damit	 auch	 Gesundheitsämter,	 Feuer-
wehren,	 Rettungsdienste	 und	 andere	
mit	den	Folgen	von	Unfällen	der	Berg-
bauindustrie	Betroffene	ein	Informati-
onsrecht	erhalten.	

Alle	 wahlberechtigten	 Schleswig-
Holsteiner	 können	 sich	 jetzt	 unter	
www.vi-wasser.de	 informieren,	 die	
Unterschriftenlisten	 beidseitig	 aus-
drucken	 oder	 von	 der	 Umschlagseite	
dieser	 Zeitung	 abtrennen	 und	 unter-
schriebene	 Listen	 an	 die	 Initiatoren	
der	 Volksinitative	 schicken,	 um	 Fra-
cking	 bei	 uns	 zu	 verhindern.	 Ein	 ak-
tuelles	 Gutachten	 des	 wissenschaft-
lichen	 Dienstes	 des	 Bundestages	 hat	
folgendes	Fazit:	

„Die	 Rechtsprechung	 hat	 sich	 mit	
der	Frage	der	Abweichungskompetenz	
der	Länder	bezüglich	der	Regelungen	
zur	 Fracking-Technologie	 im	 WHG	
(Wassergesetz)	bislang	noch	nicht	be-
fasst.	 In	 der	 rechtswissenschaftlichen	
Literatur	 wird	 diese	 Frage	 uneinheit-
lich	 beantwortet,	 wobei	 keine	 herr-
schende	Meinung	erkennbar	ist.“

Der	 wissenschaftliche	 Dienst	 des	
Landtages	 kam	 zum	 gleichen	 Ergeb-
nis.	Damit	sehen	es	die	Initiatoren	als	
geboten	 an,	 diese	 Frage	 politisch	 zu	
klären.	

Warum wurde diese 
Volksinitiative gestar-
tet?

Im	Jahr	2013	wurden	in	Schleswig-
Holstein	 12	 bergrechtliche	 Lizenzen	
erteilt,	um	Erdöl	zu	fördern	oder	Erd-
ölvorkommen	zu	suchen.

Für	die	erteilten	Lizenzen	gilt,	dass	
mit	 dem	 Einsatz	 der	 Frackingtechnik	
zu	rechnen	war,	weil:

•	 bei	den	vorhandenen	geologischen	
Untergründen	Fracking	erforder-
lich	ist,

•	 in	den	Gebieten	bereits	mehrfach	
gefrackt	wurde	–	im	alten	Feld	
Schwedeneck-See	in	der	Eckern-
förder	Bucht	sogar	bei	jeder	einzel-
nen	der	26	bekannten	Bohrungen	
jeweils	mindestens	ein	Mal,

DEMOKRATIE

Fracking – und 
wie wir unser 
Wasser davor 
schützen	können



Gegenwind 348 · September 2017 37

DEMOKRATIE•	 die	konventionelle	Technik	nicht	
ertragreich	wäre,

•	 oder	der	Einsatz	von	Fracking	im	
Antragsverfahren	ausdrücklich	ge-
nannt	war.

Deshalb	 müssen	 wir	 Fracking	 in	
Schleswig-Holstein	 über	 das	 Landes-
wasserrecht	verbieten.	Dazu	muss	die	
Verantwortung	 der	 Unternehmen	 und	
das	 Vorgehen	 bei	 Störfällen	 geregelt	
werden.

Ein	 Frackingverbot	 ist	 für	 Schles-
wig-Holstein	 zum	Schutz	 des	Grund-
wassers	 erforderlich	 und	 schließlich	
sollen	betroffene	Behörden,	Rettungs-
dienste,	Feuerwehren	und	Bürger	Zu-
gang	 zu	 Informationen	 erhalten,	 die	
eine	Gefahr	für	die	Allgemeinheit	dar-
stellen.	

Daher wird eine Ände-
rung	folgender	Gesetze	
gefordert: 

Neufassung § 1 Abs. 1 LWG

Das	Landeswassergesetz	(LWG)	re-
gelt	 nicht	 ordnungsgemäß,	 wo	 dieses	
Gesetz	 gelten	 soll.	 Es	 trägt	 dem	 gel-
tenden	 Wasserhaushaltsgesetz	 des	
Bundes	noch	keine	Rechnung.

Fazit:	Diese	Neufassung	ist	überfäl-
lig.

Einführung	eines	 
§ 7a LWG

Schleswig-Holstein	 darf	 Fracking	
im	Landeswasserrecht	verbieten.

Die	 Gesetzgebungskompetenz	 des	
Landes	ergibt	sich	aus	Artikel	72	Ab-
satz	3	Nummer	5	des	Grundgesetzes.

Fazit:	Die	Regelungskompetenz	des	
Landesgesetzgebers	hinsichtlich	eines	
Frackingverbots	ist	nach	Meinung	der	
Initiatoren	 dieser	 Volksinitiative	 ver-
fassungrechtlich	möglich.

Einfügung	 
§ 7 Abs. 2-5 LWG

Diese	 Regelungen	 präzisieren	 gel-
tendes	 Recht	 im	 Landeswassergesetz	
(LWG).	Die	Erfahrung	mit	dem	falsch	
geregelten	 Geltungsbereich	 im	 LWG	
zeigt,	dass	in	allen	Bereichen	des	LWG	
klare	 Regelungen	 erforderlich	 sind	
und	 ein	Verweis	 auf	 das	Bundesrecht	
(WHG)	nicht	ausreicht.

§ 88a LVwG  
Geheimhaltung

Auch	 die	 Landesregierung	 erkennt	
die	 Zulässigkeit	 dieser	 Regelung	 in	
der	 Unterrichtung	 des	 Landtages	 zu	
dieser	 Volksinitiative	 ausdrücklich	
an.	Es	darf	in	öffentlichen	Angelegen-
heiten	 keine	 Geheimhaltung	 geben.	
Das	 öffentliche	 Interesse	 an	 sauberen	
Lebensgrundlagen	muss	in	jedem	Fall	
Vorrang	 vor	 Unternehmensinteressen	
haben.	 Bisher	 werden	 die	 Pläne	 von	
Erdölkonzernen	 vielfach	 der	 Öffent-
lichkeit	 und	 selbst	 den	 Gesundheits-
ämtern	 der	 Kreise	 vorenthalten,	 um	
„Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnisse“	
der	 Unternehmen	 zu	 schützen.	 Eine	
Offenlegung	der	Arbeitsvorgänge	und	
der	 verwendeten	 chemischen	 Stoffe	
muss	Vorrang	vor	Betriebsgeheimnis-

sen	und	Gewinnerwartungen	einzelner	
eingeräumt	werden.

Gemeinsam	 können	 wir	 es	 schaf-
fen,	unser	Wasser	und	unsere	Gesund-
heit	vor	den	Gefahren	des	Fracking	zu	
schützen.	Bitte	 unterstützen	Sie	 diese	
Volksinitiative	 mit	 Ihrer	 Unterschrift	
und	verbreiten	Sie	sie	weiter.

Dr. Reinhard Knof 
Am Holm 17, 24326 Nehmten

Die Erlaubnisfelder, wo in Schleswig-Holstein Öl und Gas gesucht werden durfte. Aber ohne Fracking ist eine Öl-
förderung in vielen Gebieten Schleswig-Holsteins nicht wirtschaftlich möglich. Darauf weisen auch die Antrags-
unterlagen zu den 12 im Jahr 2013 im Auftrag von Minister Habeck vergebenen Lizenzen auf rund einem Drittel 
der Landesfläche von Schleswig-Holstein hin. Glücklicherweise gibt es überall Proteste, so dass alle Bewilligungen 
zurückgegeben wurden. Übrig bleibt bis heute noch die Ölförderung durch Dea auf der Mittelplate im Wattenmeer. 
(uws)
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Im	Jahr	2013	wurden	in	
Schleswig-Holstein 12 
bergrechtliche	Lizenzen	er-
teilt,	um	Erdöl	zu	fördern	
oder Erdölvorkommen 
zu	suchen.	Für	alle	er-
teilten	Lizenzen	gilt,	dass	
mit	dem	Einsatz	der	
Frackingtechnik	zu	rech-
nen war, weil:
•	 bei	den	vorhandenen	geologischen	

Untergründen	Fracking	erforder-
lich	ist,

•	 in	den	Gebieten	bereits	mehrfach	
gefrackt	wurde	–	im	alten	Feld	
Schwedeneck-See	in	der	Eckern-
förder	Bucht	sogar	bei	jeder	einzel-
nen	der	26	bekannten	Bohrungen,

•	 die	konventionelle	Technik	nicht	
ertragreich	wäre,

•	 der	Einsatz	von	Fracking	im	An-
tragsverfahren	ausdrücklich	ge-
nannt	war.

Nur	 dem	 breiten	 Widerstand	 von	
Gemeinden,	 Verbänden	 und	 Bürger-
initiativen	 ist	 es	 zu	 verdanken,	 dass	

die	Pläne,	 auf	 rund	 einem	Drittel	 un-
seres	 Bundeslandes	 Erdöl	 zu	 fördern	
und	 dabei	 Fracking	 einzusetzen,	 ver-
hindert	werden	konnten.	Dieser	Erfolg	
muss	nachhaltig	gesichert	werden,	da	
jederzeit	neue	Anträge	gestellt	werden	
können.	Mit	dem	vorläufigen	Inkraft-
treten	des	EU-kanadischen	Handelsab-
kommens	CETA	sind	jetzt	kanadische	
Bergbauunternehmen,	 die	 rund	 75%	
der	weltweit	tätigen	Bergbauunterneh-
men	stellen,	 ihrem	 lautstark	vorgetra-
genen	Wunsch	 nach	 Fracking	 in	 Eu-
ropa	ein	gutes	Stück	näher	gekommen.	
Die	 Änderung	 des	 Landeswasserge-
setzes	muss	erfolgen,	ehe	Lizenzen	an	
kanadische	 Firmen	 vergeben	 werden,	
die	zu	Fracking	führen	können.

Fracking,	was	ist	das?

Fracking	 ist	 das	 gewaltsame	 Auf-
brechen	des	Untergrunds	zur	Öl-	oder	
Gasförderung.	 Fracking	 ist	 mit	 unü-
berschaubaren	Risiken	für	Mensch	und	
Umwelt,	insbesondere	für	Wasser,	Bo-
den,	Luft	und	Eigentum	verbunden.	In	
Schleswig-Holstein	wurde	 früher	ver-
breitet	 gefrackt.	 Ein	 erneuter	 Einsatz	
droht	die	riskante	Ölförderung	wieder	
wirtschaftlich	zu	machen.	Ölkonzerne	
planen	 neue	 Bohrungen,	 unter	 ande-
rem	 vor	 der	 Nord-	 und	 Ostseeküste.	
Dabei	 hat	 es	 in	 Schleswig-Holstein	
schon	 98	 bekannt	 gewordene	 Scha-
densfälle	durch	die	Erdölförderung	ge-
geben,	 bei	 denen	 Boden	 und	Wasser	
vergiftet	wurden.	Das	2016	beschlos-
sene	 Fracking-Bundesgesetz	 schließt	
Fracking	nur	in	bestimmten	Gesteins-
schichten	 aus,	 die	 aber	 in	Schleswig-
Holstein	gar	nicht	vorherrschend	sind	
–	im	Übrigen	macht	dieses	Gesetz	Fra-
cking	 in	 Schleswig-Holstein	 rechts-
sicher	 möglich	 (Fracking-Ermögli-
chungsgesetz).	 Ein	 Verbot	 der	 Auf-
suche	und	Erschließung	neuer	Öl-	und	
Gasvorkommen,	wie	es	zur	Erfüllung	
des	 Pariser	 Klimaschutzabkommens	
vom	Dezember	2015	notwendig	wäre,	
wird	 im	 Bundesgesetz	 erst	 gar	 nicht	
thematisiert.	Um	Fracking	vollständig	
zu	verhindern,	benötigen	wir	eine	Än-
derung	 des	 Landeswassergesetzes	 in	
Schleswig-Holstein.	Die	Länder	haben	
gemäß	Art.	72	Abs.	3	Satz	5	Grundge-
setz	das	Recht,	vom	Wassergesetz	des	
Bundes	 abzuweichen,	 wenn	 es	 sich	
nicht	um	anlagen-	oder	stoffbezogene	
Regelungen	 handelt.	 Beim	 Fracking	
handelt	es	sich	um	eine	verhaltensbe-
zogene	Regelung.	Mit	der	Volksinitia-
tive	wollen	wir	drei	grundlegende	Din-
ge	erreichen:

DEMOKRATIE

Aufruf:

Volksinitiative 
zum	Schutz	des	
Wassers

Breite Ablehnung von Fracking und Ölförderung: Bürgerinitiativen, Wasserwerke, Getränkehersteller, der Bauern-
verband und Umweltverbände lehnen Fracking ab. Mittlerweile haben alle beteiligten Ölkonzerne ihre Förderab-
sichten zurückgegeben. Zuletzt durch massive Proteste aus Schwedeneck, wo durch die Initiative „Hände weg von 
Schwedeneck“ am 25.1.2017 über 84.000 Unterschriften an die Landesregierung überreicht wurden. Ende März 
2017 gab Dea (Deutscher Erdölkonzern AG) als letzter Konzern die Bewilligung für das Feld Schwedeneck-See zu-
rück. (uws)
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DEMOKRATIE1.)	Schutz	unseres	Wassers

Trinkwasser,	 Oberflächenwas-
ser,	 Grundwasser,	 Tiefenwasser	 und	
Brackwasser	sollen	geschützt	werden.	
Ein	 genereller	 Gewässerschutz	 vor	
Fracking	ist	nötig,	weil	all	diese	Was-
servorkommen	 betroffen	 wären	 und	
ihr	 Wert	 für	 künftige	 Generationen	
noch	 gar	 nicht	 feststeht.	 Internatio-
nale	Erfahrungen	mit	Fracking	haben	
gezeigt,	dass	Wasserverunreinigungen	
mit	 großer	Wahrscheinlichkeit	 eintre-
ten	und	praktisch	nicht	rückgängig	zu	
machen	sind		-	so	wird	die	soziale	Ver-
antwortung	für	die	Zukunft	durch	das	
Fracking-Bundesgesetz	missachtet.

Verunreinigungen	 und	 Gefähr-
dungen	 durch	 Verpressung	 von	 La-
gerstättenwasser	 und	 Rückständen,	
durch	Bohrungen,	seismische	Untersu-
chungen	und	Förderung	von	Erdöl	und	
Erdgas	 müssen	 durch	 eine	 Verschär-
fung	 des	Wasserrechts	 in	 Schleswig-
Holstein	 vermieden	 werden.	 Verun-
reinigungen	 und	Gefährdungen	 durch	
Fracking	sind	nur	durch	ein	generelles	
Verbot	 zu	 verhindern.	 Dies	 dient	 der	
Sicherstellung	der	Versorgung	mit	sau-
berem	Trinkwasser.

2.)	Meeres-	und	Küstenschutz

Küstennahe	 Gewässer	 müssen	 vor	
Ölförderung	 und	 Fracking	 geschützt	
werden.	 Meere	 sind	 Quelle	 des	 Le-
bens,	 der	Tier-	 und	Pflanzenwelt	 und	
ebenfalls	Teil	der	Ernährungsgrundla-
ge.	Küstenschutz	 ist	 auch	 im	Zusam-
menhang	 mit	 Klimawandel	 von	 Be-
deutung.

3.)	Offenlegung	des	betrieb-
lichen	Gefahrenpotenzials

Es	 darf	 in	 öffentlichen	Angelegen-
heiten	 keine	 Geheimhaltung	 geben,	
was	 bereits	 in	 der	 Landesverfassung	
und	 dem	 Informationszugangsgesetz	
festgelegt	 wurde.	 Das	 öffentliche	 In-
teresse	an	sauberen	Lebensgrundlagen	
muss	in	jedem	Fall	Vorrang	vor	Unter-
nehmensinteressen	haben.	Bisher	wer-
den	die	Pläne	von	Erdölkonzernen	viel-
fach	 der	 Öffentlichkeit	 vorenthalten,	
um	 „Betriebs-	 und	 Geschäftsgeheim-
nisse“	 der	Unternehmen	 zu	 schützen.	
Einer	Offenlegung	der	Arbeitsvorgän-
ge	 und	 Verwendung	 der	 chemischen	
Stoffe	 muss	 Vorrang	 vor	 Betriebsge-
heimnissen	 und	 Gewinnerwartungen	
einzelner	eingeräumt	werden.

Was Fracking und Öl-
förderung bedeuten
•	 Gefahren	für	die	Sicherung	von	

gesunden	Nahrungsmitteln,	womit	
die	Ernährungssouveränität	grund-
legend	gefährdet	ist.

•	 Gefahr	von	Krankheiten,	Gesund-
heitsrisiken	für	die	Bevölkerung	
bei	Vergiftung	von	Wasser,	Luft	
oder	Boden:	Das	Recht	auf	ein	
gesundes	Leben	wird	aufs	Spiel	
gesetzt.

•	 Klimaschädlichkeit.	Es	darf	kei-
ne	Erschließung	neuer	Öl-	und	
Gasvorkommen	mehr	zugelas-
sen	werden,	da	wir	heute	wissen,	
dass	80%	der	bekannten	fossilen	
Vorräte	im	Boden	bleiben	müssen,	
wenn	wir	das	in	Paris	vereinbarte	
Klimaschutzziel	erreichen	wollen.

•	 Es	werden	voraussichtlich	viele	
Arbeitsplätze	gefährdet,	insbeson-
dere	im	Tourismus.

•	 Es	bestehen	Risiken	für	die	Gebäu-
desicherheit;	eine	Wertminderung	
von	Grundstücken	droht.

Was wir wollen

•	 Sauberes	Wasser
•	 Reine	Lebensmittel
•	 Ungefährdete	Gesundheit
•	 Erhalt	der	Natur	und	Umwelt	für	

Mensch	und	Tier
•	 Erhalt	guter	Lebensbedingungen	

für	unsere	Zukunft
•	 Schutz	bestehender	Arbeitsplätze	

im	Tourismus,	dem	lokalen	Gewer-
be	und	der	Landwirtschaft.

Daraus	 ergibt	 sich	 die	 Notwendig-
keit	 eines	 Landesgesetzes,	 das	 Fra-
cking	 und	 Wassergefährdung	 verhin-
dert	–	das	Bundesgesetz	bietet	keinen	
ausreichenden	 Schutz	 der	 Umwelt.	
Der	 Landtag	 lehnt	 ein	 Landesgesetz	
zum	verbesserten	Schutz	unseres	Was-
sers	 bisher	 jedoch	 mehrheitlich	 ab.	
Setzen	Sie	sich	deshalb	mit	Ihrer	Un-
terschrift	dafür	ein,	dass	unser	Wasser	
in	 Schleswig-Holstein	 dauerhaft	 ge-
schützt	wird!

Eine Initiative von:  
www.vi-wasser.de

Bündnispartner	der	Volksinitia-
tive	zum	Schutz	des	Wassers

Attac-Kiel (www.attac-kiel.de)

BBU (www.bbu-online.de)

BI Hände weg von Schwedeneck (www.
haendewegvonschwedeneck.wordpress.
com)

BI gegen CO2-Endlager e. V.  
(www.keinco2endlager.de)

BI Stop-Fracking-Kiel  
(www.stop-fracking-kiel.de)

BI Unterelbe/Brunsbüttel 

BUND Schleswig-Holstein  
(www.bund-sh.de)

Piratenpartei Schleswig-Holstein  
(www.landesportal.piratenpartei-sh.de)

Schutzstation Wattenmeer e. V.  
(www.schutzstation-wattenmeer.de)

Wasser in Bürgerhand/Bündnis Kiel-
wasser (www.buendnis-kielwasser.de)

WBV Panker-Giekau  
(www.wbv-panker-giekau.de)
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Beim Fracking werden 
Millionen Liter Wasser mit 
mehr oder weniger gif-
tigen	Substanzen	versetzt	
und mit hohem Druck in 
die Bohrlöcher gepresst. 
Zurück	an	der	Oberfläche	
ist das Wasser mit 5 bis 
10 % Erdöl, das gewonnen 
werden soll und giftigen 
Elementen aus der Erde, 
wie Quecksilber und radi-
oaktiven	Substanzen	sowie	
Salzen	angereichert.	

Dieses	sogenannte	Flowback	muss,	
wenn	das	Öl	abgeschieden	ist,	irgend-
wie	entsorgt	werden.	Es	wird	mit	Tank-
lastzügen	 abtransportiert	 und	 in	 alte	
Bohrlöcher	 verpresst.	 Dabei	 besteht	
die	Gefahr,	dass	es	im	Boden	aufsteigt	
und	mit	 dem	Grundwasser	 in	 Berüh-
rung	 kommt.	 Weitere	 Möglichkeiten	
der	 Verunreinigung	 bestehen	 z.B.,	
wenn	Leitungen	Leckagen	aufweisen,	
wie	in	Niedersachsen,	wo	Quecksilber	
ins	 Erdreich	 gelangt	 ist,	 wenn	 Bohr-
loch	ummantelungen	undicht	sind	oder	
bei	 Unfällen	 von	 Tanklastzügen	 mit	
Chemikalien	oder	Frackfluiden.

In	der	neuen	Bundesgesetzänderung	
(Gesetz	 zur	 Änderung	 wasser-	 und	
naturschutzrechtlicher	 Vorschriften	
(NatSchRFrackingÄndG)	 vom	
11.02.2017)	 ist	 wegen	 der	 Gefahren	
der	Methode	für	das	Grundwasser	ein	
Frackverbot	 in	 Wasserschutzgebieten	

vorgesehen.	 In	 Schleswig-Holstein	
machen	Wasserschutzgebiete	nur	3	%	
der	Landesfläche	aus.	Und	was	ist	mit	
all	den	Brunnen	auf	97	%	der	Landes-
fläche,	die	der	Trinkwasserversorgung	
von	 Menschen,	 der	 Getränkeherstel-
lung,	 dem	Tränken	 von	Tieren	 in	 der	
Landwirtschaft	oder	der	Bewässerung	
dienen	 und	 den	 Seen	 und	 dem	Meer,	
dessen	 Wasserqualität	 gesichert	 wer-
den	muss?

Die	 von	 den	Ministerien	 geplanten	
Umweltverträglichkeitsprüfungen	
werden	 bestenfalls	 besonders	 große	
Gefahren	minimieren,	bieten	aber	kei-
ne	Sicherheit	vor	unsichtbaren	Prozes-
sen	 in	der	Erde	nach	der	Verpressung	
von	Frackfluiden	oder	Unfällen,	deren	
Auswirkungen	 häufig	 erst	 langfristig	
zu	Tage	 treten	 und	 schwer	 nachweis-
bar	sind.

Uwe Stahl

DEMOKRATIE

Trinkwasser und 
Brunnenwasser in 
Gefahr
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